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tik, Beschäftigungspolitik. Als neues 
Kapitel wird abschließend die vom 
Europäischen Rat im Frühjahr 2008 
geforderte stärkere Verzahnung von 
Wirtschaft-, Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik angesprochen.  
 
NRP – von Wirtschaftskrise über-
holt 
Das NRP dürfte allerdings bereits 
jetzt schon zum Teil überholt sein. 
Schon im Entwurf wird indirekt fest-
gehalten, dass das Programm unter 
dem Vorbehalt des Ausgangs der 
Nationalratswahlen am 28. Septem-
ber steht und daher auch keine ver-
bindlichen Angaben über zukünftige 
Maßnahmen gemacht werden kön-
nen. Es werden allerdings einige 
Politikbereiche aufgelistet, die auch in 
Zukunft – unabhängig vom Wahlaus-
gang – von Bedeutung sein werden, 
ua weitere Maßnahmen gegen die 
Inflation, Verbesserung der Kinder-
betreuung, Steuerreform 2010, Re-
form der Finanzierung des Gesund-
heitswesens, Pflegevorsorge, Klima-
schutz. Diese Liste wurde noch nach 
Sozialpartner-Wünschen ergänzt, ua. 
Modernisierung des Bildungswesens 
sowie beschäftigungs- und arbeits-
marktpolitische Maßnahmen (AK-
Forderung). Nach der Regierungsbil-
dung soll eine Adaption des Pro-
gramms im Lichte des Regierungs-
programms nachgereicht werden, in 
dem dann auch konkretere Maßnah-
men enthalten sein werden.   
 
Besonders jedoch aufgrund des mas-
siven Wachstumseinbruchs könnte 
das NRP überholt sein, zumal die 
Darstellung der aktuellen Lage in 
Bezug auf Wirtschaftswachstum, 
Arbeitsmarkt und öffentliche Finanzen 
betont optimistisch ausgefallen ist. 
Die auch in Österreich feststellbaren 
deutlichen Prekarisierungstendenzen 
am Arbeitsmarkt bleiben unterbelich-
tet. Die jüngste Konjunkturprognose 
des WIFO vom 2. Oktober 2008, die 
ein düsteres Bild zeichnet, ist nur 
zum Teil berücksichtigt. So bleibt 
unerwähnt, dass 2009 das Wirt-
schaftswachstum in Österreich auf 
0,9 %, in der Euro-Zone auf 0,7% 
sinken wird! Das führt auch wieder zu 
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. 
Der für 2010 angepeilte gesamtstaat-

lich ausgeglichene Haushalt wird 
nicht zu halten sein, das WIFO rech-
net 2009 mit einem Maastrichtdefizit 
von -1,1% des BIP. Damit ist eine 
Entwicklung eingetreten, die seit Mo-
naten voraussehbar war und auf die 
Arbeiterkammer schon in ihrer ersten 
Stellungnahme Ende Juni eingegan-
gen ist. Bereits im April 2008 musste 
die Kommission in ihrer Frühjahrs-
prognose die Wachstumsraten in der 
EU-27 senken (von 2,8% im Vorjahr 
auf 2% 2008 und 1,8 % 2009 (Euro-
Raum: 2,6 % 2007, 1,7 % 2008 und 
1,5 % 2009). Fünf Monate später 
spricht auch die Kommission Klartext: 
In ihrem Konjunktur-Zwischenbericht 
(10. September) revidiert sie die 
Wachstumsraten für 2008 in der EU-
27 auf 1,4 und im Euro-Raum auf 1,3 
%. Während Deutschland, Großbri-
tannien und Spanien in eine Rezessi-
on schlittern, sollen Frankreich und 
Italien gerade noch daran vorbei-
schrammen. Diese Volkswirtschaften 
erwirtschaften über 70 % der EU-
Wirtschaftsleistung! Besonders stark 
trifft es Deutschland – die größte 
Volkswirtschaft in der EU und für 
Österreich nach wie vor der wichtigs-
te Handelspartner. 30% der österrei-
chischen Exporte gehen nach 
Deutschland, nach ganz Mittel- und 
Osteuropa gehen nur halb so viele 
Ausfuhren. Dort bremst sich laut 
jüngster Konjunkturprognose des 
Instituts für Makroökonomie der Hans 
Böckler-Stiftung vom 16. September 
das Wachstum 2009 auf 0,4% ab! 
Nach 3 % 2006, 2,5 % 2007 und 
noch 1,7 % im Jahr 2008. Die Kom-
mission sagt auch: Verantwortlich für 
die deutliche Abschwächung des 
Wirtschaftswachstums ist vor allem 
der Rückgang des privaten Konsums. 
Die hohen Energiepreise schmälern 
die Kaufkraft, die Menschen sind 
verunsichert. Auch das wissen wir 
seit Monaten. In der Wifo-
Konjunkturprognose vom September 
2007, also in einer Zeit, wo die 
Wachstumsraten noch beachtlich 
waren, hieß es unmissverständlich: 
„Der Konjunktur fehlt es im Euro-
Raum wegen der Schwäche der Kon-
sumnachfrage an Breite, was sie 
anfälliger für internationale Schocks 
macht“.  
 

Aus Sicht der Arbeiterkammer muss 
eine Korrektur der Wirtschaftspolitik 
in Richtung Stärkung der Binnen-
nachfrage erfolgen. Im Programm 
wird dies zumindest angedeutet. Die 
Stärkung der Binnennachfrage ist der 
Schlüssel zu mehr Wachstum und 
Beschäftigung in Europa und den 
Mitgliedstaaten. Das erfordert Maß-
nahmen auf europäischer und natio-
naler Ebene. Die Nationalen Reform-
programme sollten in diesem Sinn 
konzipiert sein, dass sie ein europa-
weit koordiniertes Konjunkturbele-
bungsprogramm ergeben, zu dem 
alle Akteure auf nationaler und EU-
Ebene ihren Beitrag leisten. Leider 
zeichnet sich eine derartige Entwick-
lung – trotz der dramatischen Situati-
on auf den Finanzmärkten, die sich 
immer stärker auf die Realwirtschaft 
auswirkt – noch nicht ab. Was sich 
allerdings abzeichnet ist eine vorü-
bergehende Aufweichung der Krite-
rien des EU-Stabilitätspakts. Das 
könnte den budgetären Spielraum der 
Mitgliedstaaten vergrößern und sollte 
auch von Österreich entsprechend 
ausgeschöpft werden.  
 
 
Positive Aspekte 
Das Programm enthält auch positive 
Aspekte, die nicht unerwähnt bleiben 
sollen. So wird an mehreren Stellen 
auf die Einbindung der Sozialpartner 
und deren  gemeinsamen Vorschläge 
Bezug genommen, insbesondere das 
Sozialpartner-Papier „Arbeitsmarkt – 
Zukunft 2010“. Im Bereich der Infra-
struktur wird die Verbesserung der 
Verkehrsverbindungen zu den neuen 
Mitgliedstaaten als prioritär bezeich-
net und die Beschäftigungseffekte 
von Infrastrukturinvestitionen hervor-
gehoben. Die im Kapitel Standortsi-
cherung angesprochene Reduktion 
der durch Gemeinschaftsrecht verur-
sachten Verwaltungslasten im Rah-
men des Projekts „Better Regulation“ 
wird von der AK nach wie kritisch 
gesehen, weil Informationspflichten 
der Unternehmen vielfach auch im 
Interesse der Arbeitnehmer/Bürger 
und der Umwelt sind. Allerdings – 
und das dürfte nicht zuletzt auf unse-
re beharrlich vorgetragenen Beden-
ken zurückzuführen sein – wird be-
tont, „dass die politischen Zielsetzun-
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gen der Rechtsvorschriften, insbe-
sondere die sozialpolitischen Ziele 
sowie der Umweltschutz, nicht durch 
eine Senkung des Schutzniveaus 
unter dem Vorwand der Vereinfa-
chung in Frage gestellt werden“ dür-
fen. In Bezug auf die Ausländerbe-
schäftigung sollen die Übergangsre-

gelungen mit den neuen Mitgliedstaa-
ten grundsätzlich beibehalten wer-
den. Bei der Darstellung der Kinder-
betreuungsquoten werden – nach-
dem wir dies eingefordert haben – 
wieder die Barcelona-Ziele erwähnt, 
insbesondere das 33%-
Betreuungsziel für die Unter-

Dreijährigen. Gerade in diesem Be-
reich hat Österreich einen großen 
Nachholbedarf. Wichtig ist auch der 
Hinweis, dass auf Basis von Quali-
tätskriterien Betreuungsplätze, die mit 
einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern 
vereinbar sind, mit den höchsten 
Beträgen gefördert werden sollen.♦  

 

OECD-LEITSÄTZE IN ÖSTERREICHISCHEM AUSFUHRFÖRDERUNGSVER-
FAHREN VERANKERT 

Dass im Ausland tätige österreichische Unternehmen sich an die lokalen Gesetze halten, Gewerkschaften 
zulassen und soziale Mindeststandards einhalten, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Zumal wenn sie 
für ihre Internationalisierungsvorhaben auch noch öffentliche Unterstützung erhalten. Aber erst letztes Jahr 
startete der österreichische Nationalrat eine Initiative, die Einhaltung grundlegender arbeits-, sozial- und 
umweltrechtlicher Standards im Rahmen des österreichischen Exportförderverfahrens einzufordern. Erste 
Umsetzungsmaßnahmen wurden mittlerweile getätigt. 

Von Werner Raza, AK Wien (werner.raza@akwien.at) 
 
Internationalisierung und unter-
nehmerisches Wohlverhalten 
Die forcierte Internationalisierung der 
österreichischen Wirtschaft stellt die 
im Ausland tätigen Unternehmen 
auch vor neue Herausforderungen in 
punkto unternehmerisches Wohlver-
halten (Corporate Social Responsibi-
lity – CSR). Sollen zur Auftragsak-
quisition Schmiergelder bezahlt wer-
den? Soll man auf das Begehren der 
Belegschaft einen Betriebsrat in der 
Auslandsniederlassung zuzulassen 
oder gar einen Kollektivvertrag aus-
zuverhandeln, eingehen, oder igno-
riert man das nicht am besten? Lässt 
man GewerkschaftsvertreterInnen im 
Betrieb zu, oder sperrt man sie aus? 
Derlei Fragen gehören für viele in-
ternational tätige Unternehmen mitt-
lerweile zum geschäftspolitischen 
Alltag. Nicht immer fallen die Antwor-
ten darauf ethisch korrekt, im Ein-
klang mit den lokalen Gesetzen bzw 
mit einschlägigen internationalen 
Standards aus. Jüngste Erfahrungen 
zeigen, dass unternehmerisches 
Fehlverhalten kein Randphänomen 
ist, sondern auch renommierte Un-
ternehmen wie Siemens davor nicht 
gefeit sind. Überraschenderweise 
spielte dieses Thema in der nationa-
len Exportförderpraxis bis vor weni-
gen Jahren jedoch keine Rolle.  

Parlamentarischer Entschlie-
ßungsantrag 
Erst im Juli 2007 forderte der öster-
reichische Nationalrat in einem Ent-
schließungsantrag, einschlägige 
internationale Standards im Ausfuhr-
förderungsverfahren zu verankern. 
In dem maßgeblich von der AK un-
terstützten Antrag des Nationalrats 
(158/UEA vom 6. Juli 2007)) wird 
das BMF aufgefordert, 
 
1 die volkswirtschaftlichen und 

insbesondere die Beschäfti-
gungswirkungen des Ausfuhrför-
derungssystems regelmäßig 
evaluieren zu lassen; 

2 sicherzustellen, dass die OECD 
Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen von österreichischen 
Unternehmen, welche Beteili-
gungsgarantien und –
finanzierungen erhalten, mög-
lichst weitgehend eingehalten 
werden; 

3 bei Umweltprüfungen von Groß-
projekten mit erheblichen ökolo-
gischen Auswirkungen internati-
onale Standards, wie zB jene 
der Weltbank anzuwenden. 

 
Der Antrag wurde mit den Stimmen 
aller Parlamentsparteien angenom-
men. Er bildet demgemäß einen 
Kompromiss zwischen den noch 

weitergehenden Vorstellungen von 
Arbeitnehmerorganisationen und 
Zivilgesellschaft einerseits, bzw. den 
Interessenverbänden der Exportwirt-
schaft andererseits. Nichtsdestotrotz 
erging damit zum ersten Mal vonsei-
ten des österreichischen Gesetzge-
bers ein klarer Auftrag, die Einhal-
tung der international als Best Prac-
tice anerkannten OECD Leitsätze für 
multinationale Unternehmen im 
Rahmen des österreichischen Aus-
fuhrförderungssystems sicher zu 
stellen.  

Antragsumsetzung – BMF gefor-
dert 
In Umsetzung des Entschließungs-
antrags des Nationalrats hat das 
BMF – unter teilweiser Konsultierung 
der AK - folgende Maßnahmen er-
griffen und darüber dem Nationalrat 
am 7.Juli 2008 Bericht erstattet:  
 
1 Es wird eine Evaluierungsstudie 

beauftragt werden, welche die 
volkswirtschaftlichen Wirkungen 
des Ausfuhrfördersystems sys-
tematisch untersuchen soll. Die-
se Studie soll dann in einem Ab-
stand von 3-5 Jahren regelmä-
ßig wiederholt werden. 

2 Das BMF hat beim internationa-
len Konsulenten Paul Hohnen 
eine Studie hinsichtlich der Mög-
lichkeiten zur Förderung der 
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OECD Leitsätze im nationalen 
Exportfördersystem beauftragt. 
Die Studie stellt Mängel in der 
Förderung der Leitsätze durch 
die Bundesregierung fest und 
macht Vorschläge zur besseren 
Umsetzung der Leitsätze auch 
im Exportfördersystem. In Um-
setzung dieser Empfehlungen 
müssen sich künftig alle Unter-
nehmen, welche eine Betei-
lungsgarantie oder –finanzierung 
des Bundes für eine Auslandsin-
vestition beantragen, schriftlich 
zur Einhaltung der OECD Leit-
sätze für multinationale Unter-
nehmen verpflichten. Vom natio-
nalen Kontaktpunkt im BMWA 
(ixe dem Monitoring Mechanis-
mus für die Leitsätze) festge-
stellte Verstöße gegen diese 
können negativ in die Beurtei-
lung einen Antrages einfließen. 

Darüber hinaus wird ein Maß-
nahmenpaket zur Bekanntma-
chung der Leitsätze und zur Be-
wusstseinsbildung umgesetzt, 
ua sollen die OeKB Mitarbeiter 
geschult werden. 

3 Es werden bei umweltsensiblen 
Projekten die Weltbank-
Standards bei der Umweltprü-
fung angewendet. Bei besonders 
umweltsensiblen Projekten wer-
den externe Expertisen eingeholt 
und ein Monitoring Prozess un-
ter Einbindung unabhängiger 
Experten durchgeführt. 

Einschätzung aus Sicht der AK 
Die Implementierung des Entschlie-
ßungsantrags durch die skizzierten 
Maßnahmen stellt einen Fortschritt 
zur bisherigen Situation dar, auch 
wenn nicht alle AK Forderungen 
umgesetzt worden sind. Insbesonde-

re der Forderung ein Monitoring 
System einzurichten und bei festge-
stellten schweren Verstößen gegen 
die Leitsätze auch Sanktionen zu 
verhängen, wurde vom BMF nicht 
entsprochen. Offen ist aus Sicht der 
AK auch die Reform des nationalen 
Kontaktpunkts beim BMWA. Diesem 
obliegt das Monitoring der Einhal-
tung und Implementierung der Leit-
sätze. Er dient auch als Beschwer-
destelle für Gewerkschaften und 
Zivilgesellschaft bei Verstößen ge-
gen diese. Derzeit wird diese Aufga-
be von einer Abteilung im BMWA 
wahrgenommen. Nötig wäre aber 
eine unabhängige Einrichtung mit 
adäquater Ressourcenausstattung 
und voller Einbindung aller Sozial-
partner und sonstigen zivilgesell-
schaftlichen Stakeholder. ♦  
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+++Neues vom EuGH+++ 
UMGEHUNG DER ÜBERGANGSFRISTEN DURCH SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT 

Schlussanträge von Generalanwalt M. Poiares Maduro im Vertragsverletzungsverfahren Kommissi-
on/Österreich, Rs C-161/07 vom 18. September 2008 
 
Unabhängig von der laufenden politischen Diskussion über die Übergangsfristen beschäftigt sich derzeit auch der 
EuGH in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich mit diesem Thema1. Da die Übergangsfristen bei 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit, nicht jedoch bei grenzüberschreitender Niederlassung und Dienstleistungserbringung 
gelten,2 ergeben sich in der Praxis immer wieder Probleme. So sind nach Schätzungen der Wirtschaftskammer Ös-
terreich mindestens 11.000 sog „Scheinselbständige“ tätig, die mit einem Gewerbeschein in einem freien Gewerbe 
auf dem Bau arbeiten. 
 
Konkret steht nun eine Bestimmung im Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) auf dem Prüfstand. Diese wurde in 
den frühen 90er Jahren eingeführt, um Scheinselbständigkeit durch Personengesellschaften und Minderheitenge-
sellschafter von GmbHs aus Drittstaaten zu verhindern. Ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt, soll nach dieser Bestim-
mung nicht nach der „äußeren Erscheinungsform des Sachverhalts“ sondern nach dem „wahren wirtschaftlichen 
Gehalt“ beurteilt werden. Ein Arbeitsverhältnis liegt daher auch vor, wenn ein Gesellschafter einer Personengesell-
schaft und Minderheitengesellschafter einer GmbH „Arbeitsleistungen erbringt, die typischerweise in einem Arbeits-
verhältnis geleistet werden“. Es sei denn es wird der Nachweis erbracht, dass vom Gesellschafter „ein wesentlicher 
Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft (...) tatsächlich persönlich ausgeübt wird“. 
 
Während der Übergangsfristen gelten diese Bestimmungen auch für Gesellschaften aus den neuen Mitgliedstaaten 
und bietet daher einen gewissen Schutz vor Scheinselbständigkeit. Am 18. September 2008 hat Generalanwalt M. 
Poiares Maduro seine Schlussanträge in der Rechtssache präsentiert. Darin führt er aus, dass die österreichische 
Bestimmung die Niederlassungsfreiheit von Gesellschaftern aus neuen Mitgliedstaaten behindert und daher gegen 
Gemeinschaftsrecht verstößt. 
 
An der österreichischen Bestimmung kritisiert der Generalanwalt, dass diese eine gesetzliche Vermutung enthält, 
wonach Gesellschafter aus neuen Mitgliedstaaten zunächst als „Scheinselbständige“ eingestuft werden und erst 
selbst den Gegenbeweis erbringen müssen. Diese Feststellung des Generalanwalts ist aber so nicht ganz richtig: 
Eine gesetzliche Vermutung stellt das AuslBG nur auf, wenn Gesellschafter aus neuen Mitgliedstaaten „Arbeitsleis-
tungen erbringen, die typischerweise in einem Arbeitsverhältnis geleistet werden“. Hier mag der Generalanwalt recht 
haben, dass der Arbeitnehmerbegriff, der vom AuslBG verwendet wird, kein ideales Abgrenzungskriterium zwischen 
selbständiger und unselbständiger Tätigkeit ist. Ein besseres Kriterium zur Abgrenzung sei jenes der Unterordnung, 
führt der Generalanwalt aus und gibt so eigentlich gleich einen guten Hinweis, wie die österreichische Bestimmung 
repariert werden sollte.  
 
Ein weiterer Kritikpunkt des Generalanwaltes ist die dreimonatige Frist, die dem Arbeitsmarktservice für die Prüfung 
des Falles zur Verfügung steht. Hier schlägt der Generalanwalt vor – wie auch schon in anderen Fällen –, dass erst 
in einer ex post-Prüfung entschieden werden soll, ob tatsächlich Scheinselbständigkeit vorliegt. Einmal mehr kann 
man dazu nur sagen, dass eine ex post-Prüfung eine Kontrolle erheblich erschwert oder sogar unmöglich macht. 
Man wird abwarten müssen, ob sich das Urteil des EuGH, das in vier bis sechs Monaten verkündet werden wird, der 
Rechtsmeinung des Generalanwaltes anschließt. Die spezielle Lage Österreichs in Europa und das immer noch 
deutliche Lohngefälle zu den Nachbarländern machen es aber notwendig, dass die Bestimmung im AuslBG gege-
benenfalls repariert und nicht einfach nur gestrichen wird. Selbst der Generalanwalt sagt, dass die Übergangsfristen 
zwar „nur dafür verwendet werden [können], den Zugang zum Arbeitsmarkt zu regeln, und nicht zu irgendeiner an-
deren Erwerbstätigkeit; nichtsdestoweniger [müssen] sie, was den Arbeitsmarkt betrifft, wirksam angewendet wer-
den.“ Ein Indiz, wie die Bestimmung umgestaltet werden könnte, hat der Generalanwalt bereits gegeben. 

Alice Wagner, AK Wien (alice.wagner@akwien.at) 
Anmerkungen: 
1... Das Verfahren bezieht sich auf die Übergangsfristen, die Österreich nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten (mit Aus-
nahme von Malta und Zypern ) am 1. Mai 2004 in Anspruch genommen hat.  
2... Ausnahme ist die Mitnahme von Personal in sensiblen Dienstleistungsbranchen. 
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WTO-VERHANDLUNGEN: KOLLEKTIVES VERSAGEN? 

Nach neun Verhandlungstagen haben die sog G7-Länder Ende Juli ihren Versuch die Doha-Runde auf Schie-
ne zu bringen aufgegeben. Einerseits wird versucht dem Debakel durch Verharmlosung an Schärfe zu neh-
men: Kamal Nath, der indische Handelsminister, nennt es „Gesprächspause“. Andererseits gibt der WTO-
Generaldirektor Pascal Lamy seinem Entsetzen über die gescheiterten Gespräche Ausdruck, indem er von 
kollektivem Versagen spricht. Nicht der Verhandlungsabbruch an sich sei überraschend gewesen, sondern 
die Tatsache, wie nahe man diesmal an einen Verhandlungsabschluss gekommen sei, so Peter Mandelson. 
Im Folgenden gehen wir den Hintergründen des Versagens nach.  

Von Éva Dessewffy, AK Wien (eva.dessewffy@akwien.at) 
 
In Zeiten globaler Rezessionsängste 
und einbrechender Finanzmärkte 
sollte eine Einigung in der WTO den 
rettenden Strohalm bieten. Bei einem 
erfolgreichen Abschluss der Doha-
Runde würde sich die weltweiten 
Zollbelastung auf bis zu 150 Mrd 
Dollar (100 Mrd. Euro) halbieren 
lassen. Entwicklungsländer würden 
ein Drittel zu diesen Zollsenkungen 
beitragen, jedoch zwei Drittel der 
dadurch entstehenden Vorteile für 
sich verbuchen. Daher könne man 
von einer wirklichen Entwicklungs-
runde sprechen, betonte Lamy. Die 
Weltbank schätzt dagegen, dass der 
Abschluss der Doha-Agenda den 
Entwicklungsländern lediglich eine 
Wohlfahrtssteigerung von 0,16 % des 
BIP bringen würde und die UNCTAD 
geht davon aus, dass die Kosten 
aufgrund des Rückganges der 
Staatseinnahmen durch die Import-
zollsenkungen in Entwicklungslän-
dern bei 60 Mrd $ liegen dürften. 
Bekanntlich werden bei all diesen 
Schätzungen bestimmte Annahmen 
getroffen, die sich je nach verfolgtem 
Ziel unterscheiden. Tatsache ist, 
dass man lediglich von Potentialen 
sprechen kann, denn Ergebnisse, die 
für die Berechnung der wirtschaftli-
chen Effekte notwendig sind, stehen 
ja noch immer aus.  
 
Die Kluft zwischen den WTO-
Mitgliedern war vor der Ministerkon-
ferenz immer noch so groß, dass 
eine erste Annäherung durch die 
kleine Gruppe der G7-Länder (Aust-
ralien, Brasilien, China, EU, Indien, 
Japan, USA) erarbeitet werde sollte. 
Viele Länder – va Entwicklungslän-
der – fühlten sich jedoch durch die 
G7 nicht vertreten. Eine andere Vor-
gangsweise zur Entscheidungsfin-

dung ist mit den derzeit 153 WTO-
Mitgliedstaaten schwer zu bewerk-
stelligen und so hat sich Pascal La-
my diesmal sehr um einen raschen 
Informationsfluss zwischen Hauptex-
ponenten und den restlichen 120 
Delegationen bemüht. Von einem 20 
Themen im Bereich Landwirtschaft 
und Industriegüter umfassenden 
Programm konnte immerhin bei 18 
eine Annäherung der Standpunkte 
erreicht werden.  
 
Die wichtigsten Annäherungen bei 
der Landwirtschaft und Industrie-
gütern 
Die von den USA am Beginn der 
Ministerkonferenz angebotene Sen-
kung aller handelsverzerrenden in-
ländischen Subventionen in der 
Landwirtschaft um 70 % mit einer 
Deckelung auf 14,5 Mrd US$ wurde 
als Entgegenkommen und positive 
Einstimmung für die weiteren Ver-
handlungen verkauft. Damit ist das 
neue Angebot noch immer doppelt so 
hoch wie die 2007 tatsächlich ausge-
zahlten Subventionen von $ 7 Mrd. 
Ausgegangen wird in den USA von 
der Farm Bill, die jährlich Stützungs-
zahlungen von bis zu 48,2 Mrd US$ 
an die amerikanischen Bauern er-
möglicht. Angesichts dieser Zahlen-
spielereien wundert es nicht, wenn 
indische Vertreter meinen, das An-
gebot würde nicht einmal den Lach-
test bestehen.  
 
Man wurde auch bei den Europäern 
den Eindruck nicht los, dass letztlich 
alles eine Frage der jeweiligen Be-
rechnungsmethode und damit belie-
big interpretierbar ist. Der Versuch 
der EU, ihr bisheriges Angebot zur 
Senkung der Einfuhrzölle für Agrar-
produkte kosmetisch zu verbessern, 

rief kritische Reaktionen hervor. Ob-
wohl in den schriftlichen Vereinba-
rungen von einer durchschnittlichen 
Zollsenkung um 54 Prozent aller in 
die EU importierten Agrarprodukte 
die Rede ist, bot Peter Mandelson 
bereits in seiner Eröffnungsrede 60 
Prozent an. Auf Anfrage bei EU-
Diplomaten hieß es, die 60 Prozent 
seien lediglich auf eine andere Be-
rechnungsweise zurückzuführen. 
Dies hat das gespannte Verhältnis 
zwischen Paris und Brüssel von vor 
den Verhandlungen noch mehr stra-
paziert. Frankreichs Präsident Nico-
las Sarkozy hatte schon die Zollsen-
kung von 54 Prozent als viel zu hoch 
und für die französische und europä-
ische Landwirtschaft als ruinös abge-
lehnt. Das Angebot der EU gilt in 
jedem Fall nur unter der Bedingung 
einer erheblich verstärkten Marktöff-
nung für Industrieprodukte in den 
Entwicklungsländern.  
 
Bei Industriegütern haben sich die 
G7-Länder auf durchschnittliche Zoll-
obergrenzen für Industrieländer von 
8 Prozent geeinigt; jene für Entwick-
lungsländer sollen im Schnitt 20, 22 
bzw 25 Prozent nicht übersteigen. Je 
höher der maximale Durchschnitts-
zollsatz desto weniger Ausnahmen 
soll es für diese Länder geben (bei 
25 % keine Flexibilitäten). Damit bei 
den niedrigeren Zöllen für Entwick-
lungsländer nicht ganze Sektoren als 
Ausnahme definiert werden können, 
will die EU eine sog Antikonzentrati-
onsklausel durchsetzen. Diese For-
derung stellt insbesondere auf Im-
portbeschränkungen etwa in China, 
Indien und Brasilien ab. Großer 
Druck auf die Kommission ist dabei 
va von der europäischen Automobil-
industrie ausgegangen. Letztlich kam 

mailto:eva.dessewffy@akwien.at�


AK Infobrief EU_International • Nr.4, Oktober 2008 • http://wien.arbeiterkammer.at 16

es zwar zu einer Einigung über die 
Einsetzung einer Antikonzentrations-
klausel, wertmäßige Konkretisierun-
gen (Anzahl der Sektoren oder Im-
portwerte) fehlen jedoch. Der Libera-
lisierungsdruck von Seiten der EU 
und der USA auf Industriegütermärk-
te in aufstrebenden Entwicklungslän-
dern setzt zusätzlich bei einzelnen 
Sektoren an. Jene Entwicklungslän-
der, die gewillt sind in zumindest 
zwei Sektoren Zölle stark zu reduzie-
ren oder gar aufzuheben, sollen beim 
durchschnittlichen Gesamtzoll weni-
ger hinunter gehen müssen. Das 
genaue Ausmaß dieser Reduktions-
gutschrift steht aber noch nicht fest. 
Insbesondere für die USA, aber auch 
für die EU ist die Beteiligung der 
Entwicklungsländer in Sektorab-
kommen essentiell. Geeinigt hat man 
sich auf zusätzliche Zollsenkungen 
auf freiwilliger Basis in Sektoren wie 
Automobilien, Chemikalien, Elektro-
nik, Holz, Edelsteine, Handwerkzeu-
ge, Industriemaschinen, Gesund-
heitswesen, Rohstoffe, Spielzeug, 
Bekleidung und Textilien sowie 
Schuhe.  
 
Den schwarzen Peter haben die 
USA 
Rasch waren die USA mit Schuldzu-
weisungen für den Abbruch der Ver-
handlungen zur Hand. Indien und 
China hätten mehrfache Angebote 
für die Schwelle, ab der die spezielle 
Schutzklausel für Agrarimporte in 
Entwicklungsländer in Kraft treten 
soll, stur abgelehnt – womit die Fort-
führung der Verhandlungen verun-
möglicht wäre. Inhaltlich argumentier-
ten sie mit der Gefahr, dass bereits 
normale Handelszuwächse in Ent-
wicklungsländern dazu missbraucht 
werden könnten, um hohe Schutzzöl-
le ein zu heben. Die Anwendung der 
Speziellen Schutzmaßnahmen (Spe-
cial Safegard Mechanism, SSM) für 
Entwicklungsländer soll Landwirte 
vor unvorhergesehenen Importfluten 
durch eine Anhebung der Zölle auf 
das Niveau vor Doha schützten. In-
dien hat eine klein strukturierte 
Landwirtschaft und bedarf eines be-

sonderen Schutzes gegen große 
Agrarexporteure. Sowohl der US-
amerikanische Vorschlag für eine 
Schwelle von 150 %, als auch der 
Kompromissvorschlag von GD Lamy 
für 140% wurden von Indien, China 
und den G33 abgelehnt. Sie begrün-
deten ihre Haltung damit, dass durch 
einen Importzuwachs von 40 % den 
Bauern ein nicht mehr wieder gut zu 
machender Schaden entstünde, und 
bereits davor gehandelt werden kön-
nen müsse. Diese Befürchtungen 
werden durch Erfahrungen aus La-
teinamerika bestätigt, wo Regierun-
gen ihre Grenzen für landwirtschaftli-
che Produkte aus Partnerländern 
öffneten. Sie erhofften sich im Ge-
genzug besseren Marktzugang für 
ihre Exporte in diese Länder zu be-
kommen. Billige, subventionierte 
Grundnahrungsmittel, die aus den 
USA, EU und anderen Industrielän-
dern in diese Länder strömten, über-
fluteten die lokalen Märkte, drückten 
die lokalen Preise und gefährdeten 
so die Existenz vieler Bauern. So 
wurde zB Mexiko immer abhängiger 
von den ausländischen Lebensmittel-
importen, weil mehr und mehr Bau-
ern die Landwirtschaft aufgaben. 
Daher hätten Entwicklungsländer, die 
die Nahrungsmittelsicherheit ernst 
nehmen, mit der von Indien und Chi-
na geforderten speziellen Schutz-
klausel (Spezial Safeguard Mecha-
nism, SSM) das richtige Instrument, 
um dieses Vorgehen zu vermeiden. 
Hinzugefügt sei, dass alle heutigen 
Industrieländer, inklusive der USA 
und EU, ihre Lebensmittelproduktion 
Jahrzehnte lang auf diese Weise 
geschützt haben.  
 
Der tatsächliche Grund für den Ver-
handlungsstopp dürfte aber das feh-
lende Mandat der Handelsbeauftra-
gen Susan Schwab gewesen sein. 
Wären die Verhandlungen erfolgreich 
abgeschlossen worden, hätten die 
USA ihre handelsverzerrenden Ag-
rarstützungen um 70 % reduzieren 
müssen. Dabei boten sich der SSM 
als vorletzter von 20 Punkten für 
Susan Schwabs Ausstieg an. Der 20. 

Tagesordnungspunkt hätte sich mit 
der Streichung der Baumwollsubven-
tionen befasst. Der Doha-Agenda 
entsprechend, hätte das für den US 
Baumwollsektor schnellere und tiefe-
re Kürzungen bedeutet. Da die erst 
heuer beschlossene US-Farm Bill 
festlegt, dass Subventionen an US-
Baumwollfarmer über die nächsten 
fünf Jahre zumindest gleich bleiben 
bzw sogar erhöht werden dürfen, 
wäre es für Schwab politisch und 
diplomatisch wohl schwierig gewor-
den in der WTO eine 70 %-ige Sub-
ventionskürzung gegen geltendes 
nationales Recht zu vereinbaren. 
Trotz der Interventionen Präsident 
Bushs zugunsten eines WTO-
Kompromisses konnten die Verhand-
lungen nicht fortgesetzt werden, weil 
sowohl Repräsentantenhaus als 
auch Senat sich dagegen ausspra-
chen. Da die sog Trade Promotion 
Authority (TPA), dh die Ermächtigung 
des US-Kongress an die Bush-
Regierung selbständig Handelverträ-
ge auszuverhandeln, bereits 2007 
abgelaufen ist, sind die Vereinbarun-
gen der USA unzuverlässig. Auch 
gegenüber den WTO-Mitgliedern 
besteht für die eingegangenen WTO-
Vereinbarungen im Stadium der Mo-
dalitätenpapiere keine Rechtsver-
bindlichkeit.  
 
Obwohl sich GD Lamy noch immer 
für einen Abschluss bis Jahresende 
einsetzt, hält sich der Enthusiasmus 
vieler Verhandler in Grenzen: Sie 
rechnen mit dem Abschluss der Do-
ha-Runde nicht vor 2010. Nach den 
amerikanischen Wahlen im Novem-
ber wird es wohl noch länger dauern, 
bis eine neue Administration steht, 
die wiederum den Kongress von 
einer neuen TPA überzeugen muss. 
Das kostet Zeit. In Europa wird im 
Juni 2009 ein neues EU-Parlament 
gewählt und im Oktober desselben 
Jahres läuft die Amtszeit der EU-
Kommission ab –und auch hier wird 
die Bildung einer neuen Administrati-
on eine Weile dauern.♦ 
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 +++ AKTUELLE AK-PUBLIKATIONEN +++ 
 

Notwendige Kurskorrekturen in der EU-Politik, Forderungspapier der AK Wien, Juli 2008 
Aus Sicht der AK werden jene Themen mit europapolitischer Relevanz dargestellt, die vordringlich behandelt werden 
müssen, um ein sozial ausgewogenes, an den Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen und BürgerInnen ausgerichte-
tes Europa zu konstruieren. Dazu gehören insb die Inanspruchnahme der Übergangsfristen, die Erweiterungspolitik, 
Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping, Regeln für die Entsendung von drittstaatsangehörigen Arbeitnehme-
rInnen, Maßnahmen gegen das Steuerdumping, neue Grundlagen für die Rechtssprechung des Europäischen Ge-
richtshofes, Ausrichtung der Geldpolitik auf Preisstabilität und Wachstum uam. 
 
Download unter: http://wien.arbeiterkammer.at/www-403-IP-42289.html 
 
 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 
Nutzfahrzeuge (Eurovignetten-Richtlinie), Positionspapier der AK Europa, Juli 2008 
Am 8. Juli 2008 hat die Kommission das Maßnahmenpaket „Ökologisierung des Verkehrs“ („Greening Transport 
Package“) vorgelegt. Herzstück dieses Pakets ist ein neuer Richtlinienvorschlag über die Erhebung von Gebühren 
bei schweren Nutzfahrzeugen, der den Rahmen für die Mitgliedstaaten absteckt, die die externen Kosten des 
Schwerverkehrs in den Mautgebühren einbeziehen wollen. Externe Kosten sind alle Kosten, die derzeit nicht vom 
Verursacher, sondern von der Allgemeinheit getragen werden müssen. 
 
Download unter: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_50.pdf 

+++ AKTUELLE AK-VERANSTALTUNGEN +++ 
 
LKW-Maut für die Umwelt? Handlungsspielräume und Strategien im EU-Kontext auf dem 
Prüfstand, 21.10.2008 
Tagung mit Jörg Leichtfried (MEP, Brüssel), Sylvia Leodolter (AK Wien), Markus Maibach, Szabolcs Schmidt, Jonas 
Sundberg (Schweden), Dean Herenda (Slowenien), Olivier Quoy (Frankreich) ua 
 
Zeit: 21.10.2008, 8:45 bis 14:45 Uhr  
Ort: AK Bildungszentrum, Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien  
Anmeldung erbeten unter: uv@akwien.at 
Programm verfügbar unter: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d73/081021_LKW_D_Inet.pdf 
 
 
3. Internationales Alfred Dallinger Symposium. "Auf dem Weg zur gemeinsamen Schule?"  
Vorträge und Diskussionen mit Claudia Schmied, Herbert Tumpel, Dwora Stein, Bernd Schilcher, Günther Haider, 
Aila-Leena Matthies (Universität Jyväskylä, Finnland) uam 
 
Veranstalter: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Privatangestellten. Druck-Journalismus-Papier, Pädagogische Hochschule Wien 
 
Zeit: 06.11. - 07.11.2008  
Ort:   AK Bildungszentrum, Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien  
Programm-Download unter: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d76/081107_Dallinger_INet.pdf 
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